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Allgemeine Bedingungen für Wettbewerbe
der Stadt Linz (ABW 2008)

(beschluss des gemeinderates der stadt linz vom �7.5.�008)

Präambel
In den Allgemeinen Bedingungen für Wettbewerbe finden sich Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Teilnehmer/
teilnehmerinnen am Wettbewerb (teil i), die geschäftsordnung für das preisgericht (teil ii) und die Aufgaben der Vorprüfung  
(teil iii).
für Wettbewerbe, welche von der landeshauptstadt linz ausgelobt werden, gelten diese AbW �008.
nach maßgabe einer gesonderten Vereinbarung sollen diese AbW �008 auch für einzelne gesellschaften der stadt 
linz, insbesondere für die immobilien linz gmbh & co keg, die immobilien linz gmbh, die sZl seniorenzentren linz 
gmbh und die Akh Allgemeines krankenhaus der stadt linz gmbh geltung erhalten.

Weitere sich im (Mehrheits-) Eigentum der Landeshauptstadt Linz befindliche Gesellschaften können ebenfalls diese 
Allgemeinen bedingungen für Wettbewerbe der stadt linz für anwendbar erklären.

materiell-rechtlich sind die AbW �008 an das geltende bundesvergabegesetz �006 (bVergg �006) samt der gesetz-
lichen änderungen (bgbl nr. 86/�007) angepasst.

I	 Rechte	und	Pflichten	der	Teilnehmer/Teilnehmerinnen	
am Wettbewerb

1. Allgemeines

1.1. rechtsgrundlagen
 der teilnehmer/die teilnehmerin hat sich bei der 

erstellung der Wettbewerbsausarbeitung (Wett-
bewerbsarbeit und modell etc.) an die gesamte 
Wettbewerbsunterlage der Ausloberin einschließlich 
an diese AbW �008 zu halten und diese als Ver-
tragsgrundlagen zu berücksichtigen.

 bei den angeführten Zitierungen handelt es sich um 
österreichische Rechtsgrundlagen und Normen.

 die Vorgaben in der Wettbewerbsunterlage und die 
einschlägigen gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
und empfehlungen sind einzuhalten.

 die Wettbewerbsunterlage darf weder geändert 
noch ergänzt werden. Außer den in der Wettbe-
werbsunterlage angeführten plänen und beilagen 
dürfen keine weiteren beilagen zur Wettbewerbs-
ausarbeitung vorgelegt werden. nicht verlangte 
beilagen zur Wettbewerbsausarbeitung werden nicht 
berücksichtigt.

 die Wettbewerbsausarbeitung hat so zu erfolgen, 
dass die erfüllung der Wettbewerbsaufgabe mit 
ausreichender deutlichkeit ablesbar ist.

 sofern in der Wettbewerbsunterlage nichts Anderes 
definiert ist, sind die Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
zur Abgabe von Lösungsvarianten der Wettbewerbs-
aufgabe nicht berechtigt und teilausarbeitungen 
nicht zulässig.

1.2. Anonymität
 bis zur öffnung der Verfasserbriefe/Verfasserinnen-

briefe ist der Wettbewerb anonym durchzuführen.

1.3. Wettbewerbssprache
 die Wettbewerbssprache ist deutsch. die Wettbe-

werbsausarbeitung ist mit sämtlichen dazugehö-
rigen beilagen / unterlagen in deutscher sprache 
zu erstellen. für die gesamte Abwicklung des 
Wettbewerbes wird deutsch als „projektssprache“ 
vereinbart.

1.4. zulassungsbereich
 der Zulassungsbereich für die teilnahme am Wett-

bewerb umfasst alle eu-staaten und die eWR-
staaten (island, liechtenstein, norwegen) und die 
schweiz, soweit in der Wettbewerbsunterlage kein 
größerer Zulassungsbereich definiert ist.

1.5. Anerkennung der Preisgerichtsentscheidung
 die fachliche entscheidung des preisgerichtes ist 

verbindlich, endgültig und unanfechtbar.

1.6. mitarbeiter/mitarbeiterinnen
 die teilnehmer/teilnehmerinnen dürfen sich eines 

mitarbeiters/einer mitarbeiterin oder mehrerer mit-
arbeiter/mitarbeiterinnen bedienen. diese dürfen 
vom teilnehmer/von der teilnehmerin genannt 
werden und werden im protokoll des preisgerichtes 
und in den Verlautbarungen des Wettbewerbsergeb-
nisses sowie bei der Ausstellung genannt.

1.7. Gerichtsstand
 Es gilt österreichisches Recht, Gerichtsstand ist 

linz (österreich).

2. teilnahmeberechtigung

2.1. Allgemeines
 die teilnahmeberechtigung (laut Wettbewerbsunter-

lage) muss zum Zeitpunkt der Vorlage der Wettbe-
werbsausarbeitungen und während des gesamten 
nachfolgenden Verfahrens gegeben sein. für die 
gültigkeit seiner teilnahmeberechtigung ist jeder 
teilnehmer/jede teilnehmerin selbst verantwort-
lich.

2.2. teilnahmeberechtigte Bewerber/Bewerberinnen
 soweit in der Wettbewerbsunterlage nicht anderes 

bestimmt ist, sind folgende bewerber/bewerbe-
rinnen teilnahmeberechtigt:
- Ziviltechniker/Ziviltechnikerinnen (Architekten/

Architektinnen, ingenieur-konsulenten/ingeni-
eurkonsulentinnen): 
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 inhaber/inhaberinnen einer befugnis entspre-
chend dem Ziviltechnikergesetz �99� (Ztg), 
bgbl nr. �56/�994 i.d.g.f.,

- ingenieurbüros/ingenieurinnenbüros (beratende 
ingenieure):

 inhaber/inhaberinnen der gewerbeberechti-
gung eines ingenieurbüros/ingenieurinnen-
büros gemäß gewerbeordnung �994 – gewo 
�994, bgbl.nr. �94/�994 i.d.g.f.,

- sonstige teilnahmeberechtigte:
 Weiters sind Staatsangehörige eines EU- oder 

eWR-mitgliedstaates und der schweiz mit 
einer planungsberechtigung teilnahmeberech-
tigt.

- teilnehmergemeinschaften/teilnehmerinnen-
gemeinschaften

 der teilnehmer/die teilnehmerin muss die notwen-
dige teilnahmeberechtigung / befugnis zur erfüllung 
der Aufgabenstellung gemäß der Wettbewerbsunter-
lage besitzen.

2.3. mehrfachteilnahme
 jeder/jede teilnahmeberechtigte ist, gleichgültig, 

ob allein oder in teilnehmergemeinschaften/teil-
nehmerinnengemeinschaften, nur einmal teilnah-
meberechtigt. eine mehrfache teilnahme zieht den 
Ausschluss sämtlicher Wettbewerbsausarbeitungen 
nach sich, an denen der/die Zuwiderhandelnde 
beteiligt ist.

3. teilnehmererklärung/teilnehmerinnenerklärung

 mit der einreichung seiner/ihrer Wettbewerbsausarbei-
tung nimmt jeder teilnehmer/jede teilnehmerin alle in 
der dazugehörigen Wettbewerbsunterlage enthaltenen 
bedingungen an. der teilnehmer/die teilnehmerin 
erklärt mit der rechtsgültigen unterfertigung des 
Verfasserbriefes/Verfasserinnenbriefes, die in der 
Wettbewerbsunterlage enthaltenen bestimmungen im 
gesamten umfang zu kennen, die Wettbewerbsausar-
beitung danach erstellt zu haben und über die erfor-
derlichen befugnisse zur beteiligung am Wettbewerb 
zu verfügen.

 der teilnehmer/die teilnehmerin erklärt, informati-
onen und erkenntnisse im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb geheim zu halten. der teilnehmer/die 
teilnehmerin ist bis zur preisgerichtsentscheidung 
auch zur geheimhaltung des eigenen projektes ver-
pflichtet. Die Weitergabe der Wettbewerbsunterlage an 
dritte ist untersagt; es wird vertrauliche behandlung 
vereinbart.

 der teilnehmer/die teilnehmerin erklärt, dass er/sie 
nicht aufgrund eines rechtskräftigen urteiles aus 
Gründen bestraft worden ist, die seine/ihre berufliche 
Zuverlässigkeit in frage stellt und keine schweren 
Verfehlungen im Rahmen seiner/ihrer beruflichen 
tätigkeit, insbesondere gegen bestimmungen des 
Arbeits- oder sozialrechts, begangen hat.

 der teilnehmer/die teilnehmerin erklärt, sich bei der 
erteilung von Auskünften über die befugnis, die beruf-
liche Zuverlässigkeit, die technische leistungsfähigkeit 
sowie die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit nicht in erheblichem maße falscher erklärungen 
schuldig gemacht zu haben.

 der teilnehmer/die teilnehmerin ist sich bewusst, 
dass eine in erheblichem maß falsche erklärung im 
Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief bzw. in den beilagen 
zur Wettbewerbsausarbeitung den Ausschluss nach 
sich zieht. bei juristischen personen, eingetragene 
personengesellschaften oder teilnehmergemein-
schaften/teilnehmerinnengemeinschaften gilt diese 
erklärung für alle physischen personen, die in der 
geschäftsführung tätig sind.

 jeder teilnehmer/jede teilnehmerin erteilt durch die 
einreichung seiner/ihrer Wettbewerbsausarbeitung 
die Zustimmung, dass diese nach Vorliegen des Wett-
bewerbsergebnisses unter voller namensnennung 
veröffentlicht wird, auch wenn die Ausarbeitung nicht 
prämiert wurde.

 der teilnehmer/die teilnehmerin erteilt seine/ihre 
ausdrückliche einwilligung, dass bei der Ausloberin 
seine/ihre personen- und firmenbezogenen Daten über 
edV gespeichert und verarbeitet werden dürfen.

 der teilnehmer/die teilnehmerin erklärt, dass die 
Wettbewerbsausarbeitung unter berücksichtigung der 
in österreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen 
Vorschriften erstellt wurde. der teilnehmer/die teil-
nehmerin verpflichtet sich, bei der Durchführung des 
gegebenenfalls dem Wettbewerb folgenden Auftrags-
verhältnisses diese Vorschriften zu beachten.

 konkret sind bei in österreich durchzuführenden Ver-
gabeverfahren die sich aus den übereinkommen nr. 
�9, 87, 94, 95, 98, �00, �05, ���, ��8, �8� und 
�8� der internationalen Arbeitsorganisation, bgbl. nr. 
��8/�950, nr. �0/�95�, nr. �9/�954, nr. 8�/�958, 
nr. 86/�96�, nr. ���/�97�, bgbl. iii nr. �00/�00�, 
bgbl. iii nr. 4�/�00� und bgbl. iii nr. �05/�004 
ergebenden Verpflichtungen einzuhalten.

 diese Vorschriften werden bei der für die Ausführung 
des Auftrages örtlich zuständigen Gliederung der 
gesetzlichen interessensvertretung der Arbeitgeber/
Arbeitgeberinnen und der Arbeitnehmer/Arbeitneh-
merinnen zur einsichtnahme durch interessierte 
teilnehmer/teilnehmerinnen bereitgehalten.

4. eignung

4.1. zeitpunkt des vorliegens der eignung
 die befugnis, leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 

muss beim offenen Wettbewerb spätestens zum 
Zeitpunkt der Vorlage der Wettbewerbsausarbeitung, 
beim nicht offenen und geladenen Wettbewerb 
zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Vorlage der 
Wettbewerbsausarbeitung vorliegen und während 
des gesamten nachfolgenden Verfahrens gegeben 
sind.

4.2. eignungsnachweise
 Die Nachweise der finanziellen und wirtschaftlichen 

leistungsfähigkeit nach § 74 bVergg �006 und die 
nachweise der technischen leistungsfähigkeit nach 
§ 75 bVergg �006 werden in der Wettbewerbsun-
terlage definiert.

 der teilnehmer/die teilnehmerin hat das nichtvor-
liegen von Ausschlussgründen nach § 68 Abs. � Z. 
� bis Z. 4 und Z. 6 bVergg �006 und seine/ihre 
berufliche Zuverlässigkeit nach § 72 BVergG 2006 
wie folgt nachzuweisen:
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- Auszug aus dem firmenbuch bzw. aus einem 
in Anhang Vii des bVergg �006 angeführten 
berufs- oder handelsregister (aktuell)

- strafregisterbescheinigung oder eine gleich-
wertige bescheinigung einer gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des 
teilnehmers/der teilnehmerin (maximal � jahr 
alt)

- letztgültiger kontoauszug der zuständigen 
sozialversicherungsanstalt oder die letztgül-
tige Rückstandsbescheinigung gemäß § ��9a 
bundesabgabenordnung (bAo), bgbl. nr. 
�94/�96�, oder gleichwertige dokumente der 
zuständigen Behörden des Herkunftslandes 
des teilnehmers/der teilnehmerin (maximal 
drei monate alt)

 der teilnehmer/die teilnehmerin hat seine/ihre 
befugnis nach § 7� bVergg �006 wie folgt nach-
zuweisen:
- Ziviltechniker/Ziviltechnikerinnen durch eine 

bescheinigung der zuständigen kammer der 
Architekten/Architektinnen und ingenieur-
konsulenten/ingenieurkonsulentinnen über die 
befugnis bzw. durch eine Abschrift aus dem 
berufs- oder handelsregister des herkunfts-
landes oder eine gleichwertige bescheinigung 
der zuständigen Behörde oder Berufsvertretung 
des herkunftslandes

- ingenieurbüros/ingenieurinnenbüros (bera-
tende ingenieure) durch einen Auszug aus 
dem gewerberegister bzw. durch eine Ab-
schrift aus dem berufs- oder handelsregister 
des herkunftslandes oder eine gleichwertige 
Bescheinigung der zuständigen Behörde oder 
berufsvertretung des herkunftslandes

 die genannten nachweise werden nach entschei-
dung des preisgerichtes geprüft. der nachweis der 
befugnis ist eine Voraussetzung für die teilnah-
meberechtigung am Wettbewerb. bewerber/bieter 
aus einem eu- oder eWR-mitgliedstaates oder der 
schweiz werden nach § �0 Abs � bVergg �006 
auf das erfordernis einer überprüfung nach § �7� 
a gewerbeordnung �994 (gewo �994), einer Aner-
kennung oder gleichhaltung nach den §§ �7� c, �7� 
d und �7� e der gewo �994 oder des nachweises 
der planungsberechtigung nach §§ �0 ff Ziviltech-
nikergesetz hingewiesen.

4.3. Arten der nachweiserbringung
 der teilnehmer/die teilnehmerin kann alle von 

der Ausloberin geforderten nachweise als kopie 
oder elektronisch unter Verwendung einer sicheren 
elektronischen signatur vorlegen.

 der teilnehmer/die teilnehmerin haben diese nach-
weise anlässlich der Abgabe der Wettbewerbsarbeit 
– mit dem Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief – voll-
ständig beizuschließen und gemeinsam mit diesem 
im selben kuvert zu verschließen.

 Diese Nachweise können auch in Form einer jeweils 
aktuellen eintragung in einem einschlägigen, allge-
mein zugänglichen Verzeichnis eines/einer dritten, 
sofern diesem die von der Ausloberin geforderten 
unterlagen vorliegen und von der Ausloberin selbst 
unmittelbar abrufbar sind, erbracht werden.

 Werden die in § 7� Abs. � bVergg �006 genannten 
bescheinigungen, Rückstandsbescheinigungen, 
kontoauszüge oder dokumente im herkunftsland 
des teilnehmers/der teilnehmerin nicht ausgestellt 
oder werden darin nicht alle in § 68 Abs. � Z � bis 
4 und 6 bVergg �006 vorgesehenen fälle erwähnt, 
kann die Ausloberin eine bescheinigung über eine 
eidesstattliche erklärung oder eine entsprechende, 
vor einer dafür zuständigen gerichts- oder Verwal-
tungsbehörde, vor einem Notar/einer Notarin oder 
vor einer dafür qualifizierten Berufsorganisation des 
herkunftslandes des teilnehmer/der teilnehmerin 
abgegebene erklärung des teilnehmers/der teilneh-
merin verlangen, dass kein Ausschlussgrund gemäß 
§ 68 Abs.� Z � bis 4 und 6 bVergg �006 vorliegt.

4.4. teilnehmergemeinschaften/teilnehmerinnen-
 gemeinschaften
 sollten in der Wettbewerbsunterlage teilnehmer-

gemeinschaften/ teilnehmerinnengemeinschaften 
zugelassen sein, muss jedes einzelne mitglied der 
teilnehmergemeinschaft/teilnehmerinnengemein-
schaft die nachweise für das nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach § 68 Abs. � Z. � bis Z. 
4 und Z.6 BVergG 2006 und seine/ihre berufliche 
Zuverlässigkeit nach § 7� bVergg �006 für sich 
selbst erfüllen.

 die nachweise für die befugnis nach § 7� bVergg 
2006 und die finanzielle und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit nach § 74 bVergg �006 sowie die 
technische leistungsfähigkeit nach § 75 bVergg 
�006 muss die teilnehmergemeinschaft/teilneh-
merinnengemeinschaft insgesamt erfüllen.

 dies gilt insbesondere auch für interdisziplinäre 
teilnehmergemeinschaften/ teilnehmerinnenge-
meinschaften, bestehend aus teilnehmern/ teil-
nehmerinnen, die zu unterschiedlichen leistungen 
befugt sind (z.b.: gemeinschaft, bestehend aus 
einem Architekten/einer Architektin und einem 
ingenieurbüro).

 ein mitglied der teilnehmergemeinschaft/teilneh-
merinnengemeinschaft ist im „Verfasserbrief“/
„Verfasserinnenbrief“ als empfangsberechtigt aus-
zuweisen; die namhaft gemachte person ist in allen 
belangen Ansprechpartner/ Ansprechpartnerin der 
Ausloberin. im Auftragsfall schulden teilnehmer-
gemeinschaften/teilnehmerinnengemeinschaften 
als Arbeitsgemeinschaften die solidarische leis-
tungserbringung.

5. Ausscheidungsgründe
 Wettbewerbsausarbeitungen sind durch die Ausloberin 

aus folgenden gründen auszuscheiden:
- verspätete Abgabe (keine Vorlage an das preisge-

richt)
- Verletzung der Anonymität: Von der beurteilung 

werden jene Wettbewerbsausarbeitungen ausge-
schlossen, deren Verfasser/Verfasserin an irgendei-
ner stelle eine unmittelbare oder mittelbare Angabe 
macht, die auf die urheberschaft schließen lässt.

- Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 68 Abs. 
� Z. � bis Z. 7 bVergg �006, Ausschlussgründe 
sind: 
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l eine rechtskräftige Verurteilung für folgende 
tatbestände: mitgliedschaft bei einer krimi-
nellen organisation (§ �78 a strafgesetzbuch), 
bestechung (§§ �0�, �07, �08 und ��0 
strafgesetzbuch; § �0 des bundesgesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb), betrug 
(§§ �46 ff strafgesetzbuch), untreue (§ �5� 
strafgesetzbuch), geschenkannahme (§ �5� 
a Strafgesetzbuch), Förderungsmissbrauch (§ 
�5� b strafgesetzbuch) oder geldwäscherei 
(§ �65 strafgesetzbuch) bzw. Vorliegen eines 
entsprechenden straftatbestandes nach den 
Vorschriften des landes in dem der teilnehmers 
seinen/die teilnehmerin ihren sitz hat

l ein konkurs- bzw. insolvenzverfahren, ein 
gerichtliches Ausgleichsverfahren, ein einge-
leitetes Vergleichsverfahren, ein Zwangsaus-
gleich oder eine Abweisung der Eröffnung eines 
konkursverfahrens mangels hinreichenden 
Vermögens

l eine liquidation oder einstellung der gewerb-
lichen tätigkeit

l ein rechtskräftiges Urteil, das die berufliche Zu-
verlässigkeit des teilnehmers/der teilnehmerin 
oder – sofern es sich um juristische personen, 
eingetragene personengesellschaften oder 
Arbeitsgemeinschaften handelt – gegen phy-
sische personen, die in der geschäftsführung 
tätig sind, in frage stellt

l eine schwere Verfehlung des teilnehmers/der 
teilnehmerin im Rahmen seiner/ihrer beruf-
lichen tätigkeit, insbesondere gegen bestim-
mungen des Arbeits-, sozial- oder umwelt-
rechts

l Nichterfüllung der Verpflichtungen des Unter-
nehmers/der unternehmerin zur Zahlung der 
sozialversicherungsbeiträge oder der steuern 
und Abgaben in österreich oder nach den 
Vorschriften des landes, in dem er/sie nieder-
gelassen ist 

l falsche erklärungen in erheblichem Ausmaß 
bei Auskünften über die befugnis, die beruf-
liche Zuverlässigkeit, die technische leistungs-
fähigkeit sowie die finanzielle und wirtschaft-
liche leistungsfähigkeit bzw. nichterteilung 
dieser Auskünfte

- nichterfüllung der teilnahmeberechtigung und 
eignung

- nichtvorlage des Verfasserbriefes/Verfasserinnen-
briefes

- Vorliegen von Ausscheidungsgründen nach § ��9 
Abs. � und � bVergg �006

- Vorliegen von befangenheitsgründen:
 Von der teilnahme am Verfahren sind folgende per-

sonen nach § �9 f bVergg �006 ausgeschlossen, 
und zwar auch als mitglieder einer teilnehmer-
gemeinschaft/teilnehmerinnengemeinschaft, als 
experten/ expertinnen und als mitarbeiter/mitar-
beiterinnen:
l personen, die an der erarbeitung der Wettbe-

werbsunterlagen unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt waren (vgl § �0 Abs 5 bVergg �006), 
soweit durch ihre teilnahme ein fairer und 
lauterer Wettbewerb ausgeschlossen wäre

l alle personen, die an der erstellung der Verfah-
rensunterlagen, z.b. von Vorprojekten für den 
Wettbewerb oder der Wettbewerbsunterlage, 
mitgewirkt haben

l die Vorprüfer/Vorprüferinnen , Verfahrensbetreu-
er/Verfahrens-betreuerinnen und mitglieder des 
preisgerichtes bzw. des beratungsgremiums 
sowie deren nahe Angehörige (als solche gelten: 
ehegatten/ehegattinnen, Verwandte oder Ver-
schwägerte in gerader linie, in der seitenlinie 
bis zum 4. grad Verwandte oder im �. grad 
Verschwägerte, Stief-, Wahl- und Pflegeeltern, 
Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie Mündel 
und Pflegebefohlene) und deren Teilhaber/
teilhaberinnen an aufrechten Ziviltechnikerge-
sellschaften/Ziviltechnikerinnengesellschaften 
und technischen büros („bürogemeinschaften“) 
und an auf dauer gebildeten teilnehmergemein-
schaften/teilnehmerinnengemeinschaften

l personen, die zu einem mitglied des preisge-
richtes in einem berufsrechtlichen Abhängig-
keitsverhältnis stehen (z.b. Angestellte, bei uni-
versitätsprofessoren/universitätsprofessorinnen 
die Angehörigen des jeweiligen Institutes) bzw. 
personen, zu denen ein mitglied des preisge-
richtes in einem solchen Abhängigkeitsverhält-
nis steht 

l personen, die den Versuch unternehmen, ein 
mitglied des preisgerichtes in seiner entschei-
dung als Preisrichter/Preisrichterin zu beeinflus-
sen oder die eine Angabe in den eingereichten 
unterlagen machen, welche auf die urheber-
schaft/urheberinnenschaft schließen lässt

6. Formale Bedingungen für Wettbewerbsausarbeitung
 Wettbewerbsausarbeitung besteht aus der in der 

Wettbewerbsunterlage geforderten Wettbewerbsarbeit, 
einem etwaigen modell etc.

6.1. Beschriftung
 jeder einzelne bestandteil einer eingereichten 

Wettbewerbsausarbeitung ist mit einer kennzahl zu 
bezeichnen, die aus sechs Ziffern besteht und in 
der Größe von 1 cm Höhe und 6 cm Länge rechts 
oben anzubringen ist.

 Zur Wahrung der Anonymität sind mit Ausnahme 
der sechsstelligen kennzahl keine weiteren Ab-
senderangaben/Absenderinnenangaben auf den 
Wettbewerbsausarbeitungen anzubringen.

 die Verwendung der ersten seite der Wettbewerbs-
unterlage (deckblatt) als kuvertbeschriftung/Adress-
kleber für sämtliche teile der einzureichenden Wett-
bewerbsausarbeitung (Wettbewerbsarbeit, modell 
etc.) wird empfohlen.

 Als mindestanforderung muss auf der Vorderseite 
des verschlossenen umschlages deutlich sichtbar 
vermerkt sein:
- „Wettbewerbsarbeit – Bitte nicht öffnen“
- der gegenstand/die bezeichnung des Wettbe-

werbs
- die einreichungsstelle
- die Vergabestelle
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- die sechsstellige kennzahl 
- Wird zusätzlich zur Wettbewerbsarbeit in 

papierform ein datenträger für die Wettbe-
werbsarbeit verwendet, ist auf dem umschlag 
zusätzlich der Vermerk „Achtung datenträger“ 
anzubringen. 

6.2. verpackung

6.2.1. Wettbewerbsarbeit
 Die Wettbewerbsarbeit umfasst die Lösung der 

Aufgabenstellung, ein Verzeichnis aller einge-
reichten unterlagen sowie den „Verfasserbrief“/ 
„Verfasserinnenbrief“.

 die Wettbewerbsarbeit muss als ein verschlos-
senes poststück, transportsicher und mit empfoh-
lener Beschriftung versehen, persönlich oder im 
postweg fristgerecht und anonym in der bekannt 
gegebenen einreichungsstelle einlangen.

6.2.2. verfasserbrief/verfasserinnenbrief
 der Wettbewerbsarbeit ist ein undurchsichtiger, 

verschlossener briefumschlag beizuschließen, 
welcher außen die sechsstellige kennzahl trägt 
und den Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief 
mit namen und Anschrift des teilnehmers/der 
teilnehmerin unter Anführung der mitarbeiter/ 
mitarbeiterinnen enthält. 

 die teilnehmer/teilnehmerinnen haben dem 
Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief die geforderten 
nachweise der teilnahmeberechtigung und eig-
nung beizuschließen und gemeinsam mit diesem 
im selben kuvert zu verschließen.

 der Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief hat weiters 
die telefonnummer, die fax-nummer, die e-mail-
Adresse, die Umsatzsteuer-Identifikations-Num-
mer (uid -nummer) und die bankverbindung des 
teilnehmers/der teilnehmerin (empfangsberech-
tigten) zu enthalten. 

 Zur erstellung des Verfasserbriefes/Verfasse-
rinnenbriefes ist vom teilnehmer/von der teil-
nehmerin die von der Ausloberin in der Wettbe-
werbsunterlage zur Verfügung gestellte Vorlage zu 
verwenden. der Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief 
ist rechtsgültig zu unterfertigen.

6.2.3. modelle
 Wenn in der Wettbewerbsunterlage die Abgabe 

eines modells gefordert ist, so ist dieses bei der 
bekannt gegebenen einreichungsstelle fristgerecht 
unter Wahrung der Anonymität, sinngemäß wie die 
Wettbewerbsarbeit beschriftet, abzugeben.

6.3. einreichung (ort, Art, rechtzeitigkeit)
 die mit der post, bahn, eilboten/eilbotinnen oder 

ähnlichen kurierdiensten/ kurierinnendiensten über-
sandten oder persönlich abgegebenen Wettbewerbs-
ausarbeitungen müssen bei der einreichungsstelle 
fristgerecht (vor Ablauf der frist für den eingang 
von Wettbewerbsausarbeitungen) unter Wahrung 
der Anonymität während der kundendienstzeiten/ 
kundinnendienstzeiten einlangen.

 Für abgegebene Wettbewerbsausarbeitungen kön-
nen auf Verlangen von der einreichungsstelle jeweils 

anonyme, nur mit der sechsstelligen kennzahl, 
unter der die Wettbewerbsausarbeitung eingereicht 
wird, gegengezeichnete übernahmebestätigungen 
ausgestellt werden.

 die Abgabe der Wettbewerbsarbeiten auf elek-
tronischen Weg ist nicht gestattet und führt zur 
Ausscheidung.

 das Risiko des rechtzeitigen einlangens sämtlicher 
teile der Wettbewerbsausarbeitung bei der bekannt 
gegebenen einreichungsstelle trägt der bewerber/die 
bewerberin / teilnehmer/teilnehmerin. bei einbrin-
gung an unrichtiger stelle erfolgt die Weiterleitung 
zur einreichungsstelle auf gefahr des bewerbers/der 
bewerberin / teilnehmers/teilnehmerin.

 Verspätet einlangende Wettbewerbsarbeiten und / 
oder modelle führen zur Ausscheidung der gesamten 
Wettbewerbsausarbeitung.

7. rückgabe der Wettbewerbsausarbeitungen
 die prämierten Wettbewerbsausarbeitungen verbleiben 

bei der Ausloberin.
 Die übrigen Wettbewerbsausarbeitungen können 

frühestens am ende der allfälligen Ausstellung und 
spätestens innerhalb von zwei monaten ab Zustellung 
der bekanntgabe der entscheidung der Ausloberin 
nach § �55 Abs. 9 oder �0 bVergg �006 abgeholt 
werden. nicht rechtzeitig abgeholte Wettbewerbsaus-
arbeitungen werden anschließend entsorgt.

8. Preisgelder und vergütungen
 Wettbewerbsausarbeitungen sind grundsätzlich ohne 

gesondertes entgelt zu erstellen. preisgelder und 
Vergütungen (Anerkennungspreise, Ankäufe, Aufwand-
sentschädigungen etc.) werden nur entsprechend den 
festlegungen der Wettbewerbsunterlage zuerkannt.

 die preisgelder und Vergütungen werden, unbeschadet 
eventueller Vereinbarungen zwischen dem teilneh-
mer/der teilnehmerin und seinen mitarbeitern/ihren 
mitarbeiterinnen, nur an die teilnahmeberechtigten 
nach entsprechender Rechnungslegung innerhalb 
von �0 tagen ab bekanntgabe der entscheidung der 
Ausloberin nach § �55 Abs. 9 oder �0 bVergg �006 
ausbezahlt.

 bei teilnehmergemeinschaften/teilnehmerinnenge-
meinschaften erfolgt die Auszahlung an das im Ver-
fasserbrief/Verfasserinnenbrief als empfangsberechtigt 
ausgewiesene mitglied.

 mit den zur Auszahlung gelangenden preisgeldern und 
Vergütungen wird auch die Arbeit eventueller fachpla-
ner/fachplanerinnen mit abgegolten.

 Wird ein preisträger/eine preisträgerin mit der durch-
führung von planungsleistungen zur Realisierung sei-
ner/ihrer prämierten Ausarbeitung betraut, werden das 
erhaltene preisgeld und die Vergütungen vom künftigen 
honorar abgezogen.

9. eigentums- und urheberrecht/urheberinnenrecht
 das sachliche eigentumsrecht an den Wettbewerbsaus-

arbeitungen geht durch deren Abgabe bzw. bezahlung 
des preisgeldes und der Vergütung an die Ausloberin 
über. die projektverfasser/projektverfasserinnen be-
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halten das geistige eigentum an den eingereichten 
Wettbewerbsausarbeitungen.

 ideenwettbewerb:
 mit der Auszahlung der preisgelder und Vergütungen 

geht die Werknutzungsbewilligung auf die Ausloberin 
über. diese erlangt damit das Recht, die pläne für 
das gegenständliche projekt auch ohne mitwirkung 
und Zustimmung des teilnehmers/der teilnehmerin 
zu verwerten. 

 davon umfasst ist insbesondere auch das Recht der 
Ausloberin, selbst weiterführende, vertiefende und 
/ oder abändernde planungsschritte zu setzen oder 
durch dritte setzen zu lassen. die Ausloberin ist wei-
ters berechtigt, das projekt selbst auszuführen bzw. 
später abzuändern und / oder durch dritte ausführen 
bzw. später abändern zu lassen.

 Realisierungswettbewerb:
 bei sämtlichen im Zusammenhang mit der erbringung 

der im Rahmen des Verhandlungsverfahrens nach § �0 
Abs. � Z. 6 bVergg �006 beauftragten planungsleis-
tungen durch den Auftragnehmer/die Auftragnehmerin 
geht die Werknutzungsbewilligung mit der Zahlung des 
entgeltes auch ohne (deren) dessen mitwirkung oder 
Zustimmung auf die Ausloberin über. davon umfasst 
ist insbesondere auch das Recht der Ausführung durch 
die Ausloberin selbst bzw. durch dritte.

10. Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses
 das Recht zur bekanntgabe des Wettbewerbsergeb-

nisses steht nur der Ausloberin zu.
 das ergebnis des Wettbewerbes wird nach überprüfung 

etwaiger Ausscheidungsgründe und nach Vorliegen der 

entscheidung der Ausloberin den teilnehmern/teil-
nehmerinnen nach § �55 Abs. 9 (ideenwettbewerb) 
oder Abs. �0 (Realisierungswettbewerb) bVergg �006 
mitgeteilt sowie bei Wettbewerben im oberschwel-
lenbereich nach § 54 Abs. � bVergg �006 bekannt 
gemacht.

11. veröffentlichung der Wettbewerbsausarbeitungen
 die Ausloberin besitzt das uneingeschränkte Recht 

der Veröffentlichung (Ausstellungen, Publikation in 
medien etc.) der Wettbewerbsausarbeitungen unter 
nennung deren Verfasser/Verfasserinnen. sie erhalten 
dafür keine gesonderte Vergütung.

 nach bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses steht 
das Recht der Veröffentlichung jedem Teilnehmer/jeder 
teilnehmerin für seine/ihre Ausarbeitung zu.

 der teilnehmer/die teilnehmerin ist berechtigt, die 
Ausloberin verpflichtet, bei Veröffentlichungen und Be-
kanntmachungen über die Wettbewerbsausarbeitung 
den namen des teilnehmers/der teilnehmerin anzu-
führen.

 Alle Wettbewerbsausarbeitungen, die nicht auszuschei-
den waren, können öffentlich zur Besichtigung aus-
gestellt werden. Wird eine Ausstellung durchgeführt, 
werden die Ausarbeitungen mit der identität der Ver-
fasser/Verfasserinnen und deren namhaft gemachten 
mitarbeiter/ mitarbeiterinnen gekennzeichnet.

 eine liste der Verfasser/Verfasserinnen und deren mit-
arbeitern/ mitarbeiterinnen aller nicht ausgeschiedenen 
Wettbewerbsausarbeitungen, die detaillierte verbale 
beurteilung der einzelnen Wettbewerbsausarbeitungen 
und die begründung der entscheidungen des preisge-
richtes werden aufgelegt.
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II Geschäftsordnung für das Preisgericht

1. Allgemeines
 das preisgericht setzt sich aus den in der Wettbewerbs-

unterlage genannten preisrichtern/preisrichterinnen / 
ersatzpreisrichtern/ersatzpreisrichterinnen zusammen. 
die einberufung des preisgerichtes erfolgt durch die 
Ausloberin.

 das preisgericht und dessen einzelne mitglieder sind 
in Ausübung ihrer funktion weisungsfrei und üben sie 
in allen Abschnitten des Verfahrens persönlich aus. 
die mitglieder des preisgerichtes sind von den teilneh-
mern/teilnehmerinnen am Wettbewerb unabhängig; sie 
dürfen erst am tag der sitzung über die beurteilung der 
projekte vom inhalt der Wettbewerbsausarbeitungen 
kenntnis erhalten.

 das preisgericht entscheidet in allen fach- und er-
messensfragen unanfechtbar und endgültig. es ist 
zur objektivität, zur einhaltung der bestimmungen 
des bVergg �006, der jeweiligen Wettbewerbsun-
terlagen und insbesondere dieser geschäftsordnung 
verpflichtet und trägt diesbezüglich die Verantwortung 
gegenüber der Ausloberin und den teilnehmern/teil-
nehmerinnen.

2.	 Verpflichtung	zur	Geheimhaltung
 in § �� Abs. � bVergg �006 ist ausdrücklich der fun-

damentale grundsatz der Vertraulichkeit aller sowohl 
die Ausloberin als auch die bewerber/bewerberinnen, 
teilnehmer/teilnehmerinnen und bieter/bieterinnen 
und deren unterlagen betreffenden Angaben normiert. 
daher sind alle personen, die bei den sitzungen des 
preisgerichtes, wenn auch nur kurzfristig, anwesend 
sind bzw. anwesend waren (Vorprüfung und mitglieder 
des preisgerichtes sowie sonstige personen wie bei-
spielsweise experten/expertinnen, hilfskräfte etc), 
bis zur Bekanntgabe (Veröffentlichung) des Wettbe-
werbsergebnisses durch die Ausloberin zur strikten 
geheimhaltung aller Vorgänge und Wahrnehmungen im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb verpflichtet.

 sollten wegen der Verletzung dieser geheimhal-
tungspflichten Schadenersatzansprüche gegen die 
Ausloberin geltend gemacht werden, besteht ein Re-
gressanspruch der Ausloberin. die Ausloberin ist aus 
solchen Ansprüchen schad- und klaglos zu halten.

3. erklärung der mitglieder des Preisgerichtes
 die mitglieder des preisgerichtes erklären mit Aufnah-

me ihrer tätigkeit, dass
- sie die bestimmungen der Wettbewerbsunterlage 

der Ausloberin einschließlich der Allgemeinen be-
dingungen für Wettbewerbe der stadt linz (AbW 
�008) vollinhaltlich anerkennen und einhalten

- ihnen keine gründe bekannt sind, die ihre unbe-
fangenheit und unabhängigkeit beeinträchtigen 
könnten und dass sie ihre Tätigkeit sofort beenden 
werden, wenn – durch welche umstände immer 
– dies nicht mehr der fall sein sollte

- sie im Rahmen der durch diese AbW �008 und 
die Wettbewerbsunterlage Auslobung festgelegten 
Bedingungen unabhängig und unbeeinflusst nach 
bestem Wissen und gewissen ihre preisrichtertä-

tigkeit/preisrichterinnentätigkeit ausüben werden
- sie sich bis zur Bekanntgabe / Veröffentlichung 

des Wettbewerbsergebnisses durch die Ausloberin 
zur strikten geheimhaltung aller Vorgänge und 
Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb verpflichten

- sie dem preisgericht mitteilen, wenn von einem 
teilnehmer/einer teilnehmerin der nachweisliche 
Versuch unternommen wurde, sie in ihrer entschei-
dung zu beeinflussen

 der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsit-
zende verpflichten sich darüber hinaus insbesondere 
gegenüber der Ausloberin und den teilnehmern/teil-
nehmerinnen, mit allen ihnen zu gebote stehenden 
mitteln für die einhaltung der bestimmungen der 
Wettbewerbsunterlage und des bVergg �006 zu sor-
gen.

4. Aufgaben des Preisgerichtes

4.1. Beurteilung der Wettbewerbsausarbeitungen
 die beurteilung der Wettbewerbsausarbeitungen 

hat gemäß der Wettbewerbsunterlage (beurteilungs-
kriterien), der fragenbeantwortung, dem allfälligen 
dialog nach § �55 Abs. 6 bVergg �006 und dem 
Vorprüfbericht zu erfolgen. 

 das bei der beurteilung der Wettbewerbsausarbei-
tungen vom preisgericht anzuwendende Verfahren 
richtet sich jeweils nach der Art und dem umfang 
des Wettbewerbes, nach der Anzahl der einge-
reichten Wettbewerbsausarbeitungen und nach 
allen jenen besonderen umständen, die aus dem 
betreffenden Wettbewerb resultieren.

 das preisgericht hat bei der beurteilung die ein-
seitige bewertung eines oder einiger weniger teil-
gesichtspunkte zu vermeiden; dieses hat vielmehr 
das Wettbewerbsziel möglichst umfassend zu 
berücksichtigen und damit die den Wettbewerbs-
ausarbeitungen zugrunde liegenden konzeptionellen 
Werte zu erfassen.

4.2. Auswahl, reihung und empfehlung
 das preisgericht ist nach § �55 Abs. 6 bVergg 

�006 bei der Auswahl des Wettbewerbsgewin-
ners/der Wettbewerbsgewinnerin oder der Wett-
bewerbsgewinner/Wettbewerbsgewinnerinnen und 
der nachrücker/nachrückerinnen unabhängig. es 
hat diese Auswahl auf grund von Wettbewerbs-
ausarbeitungen, die anonym vorgelegt werden, und 
nur auf grund der beurteilungskriterien nach der 
jeweiligen Wettbewerbsunterlage zu treffen.

 das preisgericht erstellt eine empfehlung über die 
Auswahl und Reihung der nach der Wettbewerbsun-
terlage vorgesehenen preis- und Vergütungsränge.

 Weiters sind nach Möglichkeit zwei Nachrücker-
Ausarbeitungen/nachrückerinnen-Ausarbeitungen 
für die gruppe der preisträger/preisträgerinnen 
und für die gruppe der Vergütungen separat gereiht 
festzulegen, die im falle des Ausscheidens von für 
preisgelder und Vergütungen empfohlenen Wettbe-
werbsausarbeitungen nachrücken.

 Das Preisgericht ist verpflichtet, bei Bedarf klare 
und umfassende empfehlungen an die Ausloberin 
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(z.b. projektbezogen bzw. über die weitere Vorge-
hensweise) auszusprechen.

4.3. Öffnen der verfasserbriefe/verfasserinnenbriefe
 nach der Auswahl des Wettbewerbsgewinners/der 

Wettbewerbsgewinnerin oder der Wettbewerbsge-
winner/Wettbewerbsgewinnerinnen und der nach-
rücker/nachrückerinnen sind vom preisgericht die 
Verfasserbriefe/ Verfasserinnenbriefe zu öffnen 
und die identität aller teilnehmer/ teilnehmerinnen 
(namen und Adressen der Verfasser/Verfasserinnen) 
und deren namhaft gemachter mitarbeiter/mitarbei-
terinnen festzustellen.

 die Auswahl des preisgerichtes ist der Ausloberin 
nach § �55 Abs. 6 bVergg �006 zur allfälligen 
weiteren Veranlassung vorzulegen.

5. niederschriften über die Sitzungen des 
 Preisgerichtes

5.1. Allgemeines
 der Verlauf jeder sitzung des preisgerichtes ist vom 

schriftführer/von der schriftführerin unter beizie-
hung des protokollführers/der protokollführerin 
laufend zu dokumentieren und eine niederschrift 
zu verfassen und von allen preisrichtern/preisrich-
terinnen am ende der sitzung des preisgerichtes 
zu unterfertigen. 

 die niederschrift ist grundsätzlich ein Resümee-
protokoll und hat insbesondere zu enthalten:
- ort, Zeit, dauer und unterbrechungen der 

sitzungen sowie auswärtige besichtigungen,
- ein vollständiges Verzeichnis der Anwesenden, 

insbesondere der jeweils stimmberechtigten 
und der Abwesenden unter Anführung der 
Zeiten und allfällig bekannter Verhinderungs-
gründe,

- die namen der jeweils den Vorsitz habenden 
und die niederschrift Verfassenden,

- die zur Abstimmung gebrachten Anträge, das 
ziffernmäßige ergebnis der Abstimmungen und 
die gefassten beschlüsse,

- die wörtliche Protokollierung einzelner Ver-
handlungsteile, wenn dies die mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten mitglieder des 
preisgerichtes verlangt,

- neben dem ziffernmäßigen auch das nament-
liche ergebnis einer Abstimmung, wenn dies 
mindestens die hälfte der anwesenden stimm-
berechtigten mitglieder des preisgerichtes 
verlangt,

- die festlegung der weiteren Vorgehensweise.
 der protokollführer/die protokollführerin hat bei der 

erstellung der niederschrift akkordiert mit dem 
schriftführer/der schriftführerin vorzugehen.

5.2. Sitzung über die Beurteilung der Projekte
 die niederschrift über die beurteilung der projekte 

hat darüber hinaus zu enthalten:
- die darstellung des bei der beurteilung ange-

wandten Verfahrens in all seinen phasen,
- die Auswahl und Reihung der nach der Wett-

bewerbsunterlage vorgesehenen preis- und 

Vergütungsränge und die festlegung der 
nachrücker/nachrückerinnen,

- die detaillierte verbale beurteilung der ein-
zelnen Wettbewerbsausarbeitungen und die 
begründung der entscheidungen des preisge-
richtes,

- allfällige bemerkungen des preisgerichtes und 
empfehlungen des preisgerichtes,

- das Wettbewerbsergebnis in übersichtlicher 
form (preisgelder, Vergütungen (Anerken-
nungspreise, Ankäufe, Aufwandsentschädi-
gungen etc) und die feststellung der identität 
aller teilnehmer/teilnehmerinnen (namen und 
Adressen der Verfasser/Verfasserinnen) und 
deren namhaft gemachter mitarbeiter/mitar-
beiterinnen,

- ein umfassendes protokoll über einen in der 
Wettbewerbsunterlage vorgesehenen dialog 
zwischen den preisrichtern/preisrichterinnen 
und den bewerbern/bewerberinnen nach § �55 
Abs. 6 bVergg �006.

 die niederschrift über die beurteilung des preis-
gerichtes ist durch den schriftführer/die schrift-
führerin der Ausloberin zur weiteren Veranlassung 
vorzulegen.

6. Sitzungen des Preisgerichtes

6.1. nichtöffentlichkeit der Sitzungen
 Die Sitzungen des Preisgerichtes sind nicht öffent-

lich.

6.2. tagesordnung
 jeder sitzung des preisgerichtes liegt eine vom/

von der Vorsitzenden bestimmte tagesordnung 
zugrunde, eine änderung der tagesordnung kann 
jederzeit beantragt werden. über diesen Antrag ist 
abzustimmen.

6.3. Antrags- und Stimmrecht
 Antrags- und stimmberechtigt sind nur die preisrich-

ter/preisrichterinnen oder die an ihre stelle getre-
tenen ersatzpreisrichter/ersatzpreisrichterinnen.

6.4. Anwesenheit weiterer Personen
 neben den mitgliedern des preisgerichtes ist auch 

die Anwesenheit von experten/expertinnen, ersatz-
preisrichtern/ersatzpreisrichterinnen, Vorprüfer/ 
Vorprüferin, schreibkräften und anderen personen 
zur Auskunftserteilung und Versorgung des preisge-
richtes zugelassen, wenn dies vom/von der Vorsitzen-
den des preisgerichts als notwendig erachtet wird.

 diese personen haben sich an der beurteilung des 
preisgerichtes nicht zu beteiligen.

6.5. Konstituierende Sitzung und Wahl des/der 
 vorsitzenden
 das preisgericht konstituiert sich spätestens bei der 

ersten sitzung über die beurteilung der projekte 
und wählt aus den Anwesenden unter leitung der 
Ausloberin den Vorsitzenden/die Vorsitzende, den 
schriftführer/die schriftführerin und deren stellver-
treter/stellvertreterinnen.
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6.6. Aufgaben des/der vorsitzenden des Preisgerichtes
 Der/die Vorsitzende eröffnet, stellt die Unbefan-

genheit des preisgerichts während seiner tätigkeit 
fest, leitet und schließt die sitzungen, erteilt das 
Wort, bringt Anträge zur Abstimmung und stellt die 
Abstimmungsergebnisse fest. er/sie ist berechtigt, 
die sitzung zu unterbrechen.

 der/die Vorsitzende ist für die zielorientierte und 
zügige Arbeitsweise des preisgerichtes in überein-
stimmung mit den Vorschriften des bVergg �006, 
der Wettbewerbsunterlage, der fragenbeantwortung 
und der Allgemeinen bedingungen für Wettbewerbe 
(AbW �008) verantwortlich.

 ist der/die Vorsitzende verhindert oder aus sonstigen 
gründen abwesend, so nimmt seine/ihre funktion 
der/die stellvertretende Vorsitzende wahr.

6.7. Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung

6.7.1. Beschlussfähigkeit
 das preisgericht ist beschlussfähig, wenn min-

destens zwei drittel der stimmberechtigten 
preisrichter/preisrichterinnen anwesend sind. 

 in der weiteren folge werden die entscheidungen 
mit einfacher mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten getroffen.

 der/die Vorsitzende und der schriftführer/die 
schriftführerin oder deren stellvertreter/stellver-
treterin müssen jedenfalls anwesend sein.

 fällt ein mitglied des preisgerichtes aus (z.b. auch 
wegen Befangenheit), so tritt, wenn dies möglich 
ist, der/die der Ausloberin bekannt gegebene 
ersatzpreisrichter/ersatzpreisrichterin an seine 
stelle.

 ist während der sitzung des preisgerichts auf 
dauer keine beschlussfähigkeit mehr gegeben, 
so gilt das Preisgericht als aufgelöst. Die bis zu 
diesem Zeitpunkt getroffenen preisgerichtsent-
scheidungen sind in einem solchen fall nichtig. 
die weitere Vorgehensweise wird durch die Aus-
loberin festgelegt.

6.7.2. Beschlussfassung
 das preisgericht entscheidet im Allgemeinen in of-

fener Abstimmung, es kann jedoch eine geheime 
Abstimmung beschließen.

 stimmenthaltungen werden als gegenstimme 
gewertet.

 bei wesentlichen entscheidungen kann sich das 
preisgericht mit beschluss das erfordernis und 
den Umfang einer qualifizierten Mehrheit für die 
beschlussfassung selbst auferlegen.

 bei stimmengleichheit entscheidet die stimme 
des/der Vorsitzenden oder dessen Vertreter/deren 
Vertreterin.

7. entgelt
 den preisrichtern/preisrichterinnen und den auf An-

ordnung der Ausloberin tätig gewordenen experten/
expertinnen steht für ihre tätigkeit ein angemessenes 
entgelt zu. für die unmittelbare preisgerichtstätigkeit 
wird entsprechend der jeweiligen Anwesenheit bei den 
sitzungen des preisgerichtes ein stundensatz von 
€ 120,-- exkl. USt. vereinbart. 

 Weiters werden die tatsächlich angefallenen neben-
kosten (Reisekosten, nächtigungskosten) unter Vorlage 
gegen nachweis erstattet. Reisekosten werden vom 
standort des büros nach linz und zurück entweder 
durch das in österreich aktuell festgesetzte amtliche 
kilometergeld oder nach Vorlage von entsprechenden 
Rechnungen des Beförderungsunternehmens abgegol-
ten.

 Zusätzlich werden die in diesem Zusammenhang an-
fallenden Wegzeiten mit € 60,-- exkl. USt. vergütet. 

 das studium der Wettbewerbsunterlage durch preis-
richter/Preisrichterinnen wird pauschal mit € 100,-- 
exkl. ust. abgegolten.

 es wird ausdrücklich die Wertbeständigkeit verein-
bart.

 Als maß der berechnung der Wertbeständigkeit dient 
der von der statistik Austria monatlich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex �005 (Vpi �005) oder der an 
seine stelle tretende index. Als Ausgangsbasis für die 
berechnung des wertbeständigen entgeltes gilt der 
Vpi �005 des monats november �007. 

 die entgelte ändert sich im selben Verhältnis wie 
der monatliche Vpi �005 gegenüber der obzitierten 
Ausgangsbasis steigt oder fällt. schwankungen nach 
oben oder unten bis einschließlich 5 % bleiben unbe-
rücksichtigt.
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III vorprüfung

1. Allgemeines
 die Zielsetzung der Vorprüfung ist es, gemeinsam mit 

allen beteiligten den Wettbewerb in jeder hinsicht 
optimal abzuwickeln.

 grundsätzlich wird der Vorprüfer/die Vorprüferin durch 
die Ausloberin zur durchführung der Vorprüfung in 
einem Vergabeverfahrens nach dem bVergg �006 
bestellt. der Vorprüfer/die Vorprüferin kann nicht 
gleichzeitig als mitglied des preisgerichtes bestellt 
werden. gleiches gilt für alle mitglieder von Ziviltech-
nikergesellschaften/Ziviltechnikerinnengesellschaften 
und von ingenieurbüros, wenn ein mitglied mit der 
Vorprüfung befasst wird.

 Rechtsgrundlage des leistungsvertrages der Vorprü-
fung sind insbesondere das bVergg �006, die AbW 
�008, die Agb �008, die bestimmungen der Wettbe-
werbsunterlage und die fachlichen normen. die Vor-
prüfung hat auf die einhaltung dieser bestimmungen 
stets zu achten. 

2. Aufgaben
 die Aufgaben der Vorprüfung sind, soweit in der 

Wettbewerbsunterlage nichts anderes festgelegt ist, 
insbesondere folgende:

2.1. Administrative Aufgaben
- kommissionelles öffnen der seitens der Aus-

loberin übergebenen Wettbewerbsausarbei-
tungen:
l entfernen der äußeren Verpackungen 

der Wettbewerbsausarbeitungen sowie 
kennzeichnung der inneren Verpackun-
gen der einzelnen projekte mit laufenden 
nummern. diese nummerierung darf nicht 
der fortlaufenden nummerierung des ein-
gangsverzeichnisses entsprechen bzw. mit 
der systematik des eingangsverzeichnisses 
übereinstimmen.

l Aufbewahrung aller bestandteile der Wett-
bewerbsausarbeitungen einschließlich der 
Verpackungen und Rückgabe an die Auslo-
berin nach der beurteilenden sitzung des 
preisgerichtes

- Verfassen der niederschrift über die öffnung 
dieser Wettbewerbsausarbeitungen:
l eintragen jeder Wettbewerbausarbeitung 

bzw. deren teile mit ihrer neuen laufenden 
nummer und der sechsstelligen kennzahl

l überprüfung der eingelangten Wettbe-
werbsausarbeitungen auf die formale 
erfüllung der Anforderungen der Wettbe-
werbsunterlage und auf Vollständigkeit, 
wobei zu vermerken ist, wenn z.b. in der 
Wettbewerbsunterlage geforderte unter-
lagen in den Wettbewerbsausarbeitungen 
fehlen (wie cds, Verfasserbriefe/ Verfasse-
rinnenbriefe etc.) oder nicht zulässige Al-
ternativen / Varianten abgegeben wurden

l Anbringen der laufenden nummern nach 
öffnen der Verpackungen auf allen teilen 
der Wettbewerbsausarbeitungen, deren Ver-
packungen und auf dem beigeschlossenen 

Verfasserbrief/Verfasserinnenbrief durch 
überkleben der sechsstelligen kennzahl, 
sodass sie nicht mehr erkennbar ist

- übergabe der niederschrift über die öffnung 
der Wettbewerbs-ausarbeitungen mit den 
neuen laufenden nummern und sechsstelligen 
Kennzahlen sowie der ungeöffneten Verfasser-
briefe/Verfasserinnenbriefe an die Ausloberin 
zur Verwahrung

2.2.	 Fachspezifische	Aufgaben
- überprüfung der eingelangten Wettbewerbs-

ausarbeitungen auf
l erfüllung der Anforderungen der Wettbe-

werbsunterlage (zum beispiel geforderte 
berechnungen, ermittlungen, kosten-
datenblätter) und auf plausibilität sowie 
funktionalität

l übereinstimmung mit den einschlägigen 
gesetzlichen und technischen normen

l formale (nach dem bVergg �006, den 
AbW �008 und den bestimmungen der 
Wettbewerbsunterlage) und fachtechnische 
Ausscheidungsgründe

l etwaige Abweichungen von in der Wett-
bewerbsunterlage geforderten leistungen 
(= übererfüllungen wie nicht zugelassene 
Alternativen und Varianten bzw. unterer-
füllungen)

- die für die beurteilung maßgeblichen Abwei-
chungen von der Wettbewerbsunterlage sowie 
das Vorliegen von Ausscheidungsgründen 
sind der Ausloberin unverzüglich bekannt zu 
geben (unabhängig von der dokumentation im 
Vorprüfbericht).

- die kostenangaben der teilnehmer/teilneh-
merinnen sind mit der Ausloberin hinsichtlich 
der Vergleichbarkeit auf einer einheitlichen 
kostenbasis abzustimmen.

- Ausarbeitung einer fotodokumentation der 
Wettbewerbsausarbeitungen (z.b. der pläne, 
modelle etc)

- erstellen des Vorprüfberichtes:
 Anfertigen eines übersichtlichen, systemati-

schen und objektiven Vorprüfberichtes. dieser 
bericht besteht aus einem allgemeinen teil als 
entscheidungsgrundlage für die Ausloberin hin-
sichtlich einer etwaigen Ausscheidung (dient 
nicht zur Vorlage an das preisgericht) und 
einem fachspezifischen Teil als Hilfestellung 
für die beurteilung durch das preisgericht. 
 
der allgemeine teil des berichtes umfasst 
insbesondere
l formale und fachtechnische Ausschei-

dungsgründe
l übererfüllungen wie nicht zugelassene 

Alternativen und Varianten bzw. unterer-
füllungen

 Der fachspezifische Teil des Berichtes um-
fasst
l alle in den fachspezifischen Aufgaben de-

finierten Leistungen (gemäß Wettbewerbs-
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unterlage), sowohl in eigenen Abschnitten 
für jeden einzelnen teilnehmer/teilneh-
merinnen, als auch in einer übersichtlichen, 
tabellarischen gesamtgegenüberstellung 
unter berücksichtigung der besonderheiten 
der einzelnen projekte

 der Vorprüfbericht ist mit der Ausloberin 
rechtzeitig (eine Woche vor der sitzung des 
preisgerichtes über die beurteilung der pro-
jekte) abzustimmen.

 der Vorprüfbericht ist allen mitgliedern des 
preisgerichtes samt den nicht stimmberech-
tigten beratern/beraterinnen zur sitzung in 
geeigneter Art und Weise zur Verfügung zu 

stellen (vollständige und identische Ausferti-
gungen).

- übersichtliche und optisch ansprechende 
präsentation der eingelangten Wettbewerbs-
ausarbeitungen auf den von der Ausloberin 
zur Verfügung gestellten flächen in den sit-
zungsräumlichkeiten rechtzeitig vor beginn 
der sitzung über die beurteilung der Wettbe-
werbsausarbeitungen, so dass eine ordnungs-
gemäße, vergleichbare beurteilung durch das 
Preisgericht möglich ist

- teilnahme an allen sitzungen des preisge-
richtes und Vorstellung und erläuterung der 
einzelnen projekte
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